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▶▶ Abschreibung für Abnutzung

Betriebliche nutzungsdauer von Ladeinfrastruktur für  
e-mobilität

| Auf Bund-Länder-Ebene wurde beschlossen, dass es für die Bemes-
sung der Abschreibung für die Abnutzung von Ladeinfrastruktur für  
E-Mobilität nicht zu beanstanden ist, wenn von folgenden betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauern ausgegangen wird: |

▶� Intelligente Wandladestationen für Elektrofahrzeuge (sog. Wallbox bzw. 
Wall Connector): sechs bis zehn Jahre

▶� Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur wie Ladesäulen auf öffentli-
chen Parkplätzen: sechs bis zehn Jahre

▶▶ Grunderwerbsteuer

Übergangsregelung zur Berücksichtigung der  
Instandhaltungsrückstellung

| Bisher durften Immobilienkäufer die Instandhaltungsrückstellung von 
der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer abziehen, wenn 
aus dem Notarvertrag ersichtlich war, dass die Instandhaltungsrückstel-
lung in die Kaufpreisfindung eingeflossen ist. Diese steuerzahlerfreund-
liche Sichtweise hat der Bundesfinanzhof gekippt. Diese neuen Grund-
sätze greifen auch beim Erwerb von Wohneigentum. |

Für Notarverträge, die bis zum Tag der Veröffentlichung dieses Urteils im 
Bundessteuerblatt geschlossen wurden, greift noch die steuergünstige 
Auffassung der Finanzverwaltung. Für nach dem Tag der Veröffentlichung 
geschlossene Notarverträge darf die Bemessungsgrundlage zur Ermitt-
lung der Grunderwerbsteuer nicht mehr um die Instandhaltungsrückstel-
lung gemindert werden (koordinierter Ländererlass vom 19.3.21, 3 S 
452.1/41).
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